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Garantiezertifikat

Kommissions-Nr:

Beckentyp:

Fachhändler:

Lieferdatum:

Endkunde:

Leiter Qualitäts-Sicherung		  Leiter Fertigung			   Geschäftsleitung

Die RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, Klöcknerstraße 2,
49744 Geeste, gewährt die folgenden Garantien an den 
Erstkäufer eines RivieraPool-Fertigschwimmbeckens innerhalb 
der Europäischen Union: 

20 Jahre 
auf Dichtigkeit im Laminat des Beckenkörpers 

l0 Jahre 
gegen Blasenbildung und Delaminationen innerhalb  
des Beckenkörpers

5 Jahre 
gegen Mängel an Einbauteilen und Rohrleitungen

2 Jahre 
gegen Mängel an elektrischen Bauteilen wie Pumpen,  
Motoren, Heizern

Garantien für andere Bestandteile 
Scheinwerferbirnen, Scheinwerfergläser, Sicherungen, 
Kopfstützen, Filterkartuschen, etc. haben keine 
eigenständige Garantiezusage.

 – für privat genutzte Schwimmbecken – – für privat genutzte Schwimmbecken –

U nse   r  V e r s p r e c h en   g i l t
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Garantiezertifikat

Allgemeines 
Die umseitig genannten Garantiezusagen gelten für Mängel, die durch Fehler im Material oder in der 
Verarbeitung hervorgerufen werden. Die Fristen beginnen mit der Auslieferung des Beckens an die Baustelle.

Voraussetzung zur Übernahme einer Garantieleistung ist die Vorlage des Original-Garantiezertifikates, das 
für die entsprechende Kommission ausgestellt wurde.

Garantieleistungen 
Im Rahmen der Garantie übernehmen wir die kostenlose Reparatur des mangelhaften Bauteils. Im  
Rahmen dieser Reparatur wird das defekte Teil in einen technisch einwandfreien, dem Alter des Bauteils 
angemessenen Zustand versetzt. 

Die Zugänglichkeit zu dem defekten Teil ist vom Kunden herzustellen. Sollten hierfür Kosten entstehen, 
sind diese nicht über die Garantieleistung abgedeckt. Die Gesamtkosten des Einsatzes sind beschränkt auf 
den Geldwert, den der Käufer für den Ankauf des defekten Teils entrichtet hat. 

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn das Schwimmbecken nicht bestimmungsgemäß verwendet  
wurde, nicht entsprechend den Einbauanleitungen installiert und gewartet wurde, technisch verändert 
wurde oder Reparaturen von nicht akkreditiertem Personal durchgeführt wurden. Ebenso ausgeschlossen 
sind Mängel infolge von Unfall, Naturkatastrophen oder Ereignissen, auf die RivieraPool keinen Einfluss 
nehmen konnte. 
Insbesondere erlischt die Garantie beim Gebrauch von falschen Reinigungs- und Pflegemitteln. 

 – für privat genutzte Schwimmbecken –


